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Warum geplant werden muss

Der Wald ist bei uns wohl durch das Forstgesetz geschützt, doch nicht im Sinne

des Landschaftsschutzes, sondern als forstwirtschaftliche Massnahme. Das Gesetz hat

auch in diesem Sinne während der Kriegszeit eine gewisse Lockerung erfahren, so

dass der Bauer zur Brennholzgewinnung freistehende Wäldchen und schmale

vorspringende Waldstreifen abholzen durfte, da sie sich für die Bewirtschaftung als

unrentabel erwiesen und hei der Feldbebauung nur im Wege standen. So hat im

ganzen Mittelland unsere Landschaft in diesen Jahren eine Verarmung erfahren,

die nicht so leicht wieder gut zu machen ist. — Einzelne Bäume und Baumgruppen
und gar Sträucher und Hecken stehen hei uns unter keinerlei Schutz des Gesetzes. Sie

sind daher erst recht überall einer «rationellen» Bewirtschaftung zum Opfer gefallen.

Zu einer biologischen und ästhetischen Harmonie in der Landschaft ist eine

sinnvolle Verteilung von Wald, Baum und Strauch unbedingt notwendig. Wenn unsere

Landschaft gedeihen soll, so muss der Forstwirtschaftler zum Landschaftsgestalter

werden.

Das nachfolgende Flugbild, ein Ausschnitt aus einer Landschaft von Süd-

England, soll als Anregung dienen; wenn auch der forstwirtschaftliche Experte dazu

äussern würde: «Wald, stark zerstückelt. .»

am

Flugaufnahme aus der Gegend von Keilt, Süd-England.
Harmonische Aufteilung der Felder und Wiesen durch Waldpartien, Baumgruppen und Hecken.
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